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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1988

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §53 Abs1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Die im Gesetz nicht vorgesehene Mahnung, eine rechtskräftig verhängte Geldstrafe zu bezahlen, ist kein Bescheid,

sondern eine Erinnerung an eine bestehende Zahlungsverpflichtung.

Schlagworte

Offenbare Unzuständigkeit des VwGH Mangelnder Bescheidcharakter Mitteilungen und Rechtsbelehrungen
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